
 
 

 

Ehrenordnung  
 

Allgemeines 

Die Satzung de Seepferde Unna e.V. sieht in § 15 die Möglichkeit des Erlasses 

weiterer Ordnungen vor.  Die Ehrungen gem. §17 der Satzung bleiben von dieser 

Ehrenordnung unberührt. 

 

§1 - Ehrungen von Vereinsmitgliedern 

Der Verein Seepferde Unna kann Ehrungen aussprechen. Er würdigt damit die 

Treue zum Verein und beispielhaftes ehrenamtliches Engagement.   

 

Als Auszeichnung können verliehen werden: 

a) Die Auszeichnung in Bronze für 10-jährige ununterbrochene Mitgliedschaft im 

Tauchsportverein Seepferde Unna e.V. 

b) Die Auszeichnung in Silber für 15-jährige ununterbrochene Mitgliedschaft im 

Tauchsportverein Seepferde Unna e.V. 

c) Die Auszeichnung in Gold für 20-jährige ununterbrochene Mitgliedschaft im 

Tauchsportverein Seepferde Unna e.V. 

d) Die Auszeichnung in Platin für 30-jährige ununterbrochene Mitgliedschaft im 

Tauchsportverein Seepferde Unna e.V. 

e) Die Auszeichnung in Titan für 40-jährige ununterbrochene Mitgliedschaft im 

Tauchsportverein Seepferde Unna e.V. 

f) Eine Urkunde sowie Gutscheine für ehrenamtliches Engagement und 

besondere Verdienste zugunsten des Vereins  

 

§2 - Auszeichnungsform 

Bei Ernennung und Auszeichnungen werden Urkunden und / oder Gutscheine 

ausgestellt. Über die Form, Gestaltung und Art der Urkunden / Gutscheine 

entscheidet der Vorstand. Der Wert der Gutscheine darf die steuerfreie 

Sachbezugsgrenze nicht überschreiten. 

 

§3 - Verfahren der Ehrung 

Über die Auszeichnung nach §1 entscheidet der Vorstand. 

Alle Ehrungen werden vom Vorstand bei angemessenen Vereinsveranstaltungen 

durchgeführt. 

 

§4 - Widerruf von Ehrungen 

Die Ehrungen können widerrufen werden, wenn sich der Betreffende der Ehrung 

als unwürdig erwiesen hat. Über den Widerruf der Ehrung entscheidet der 

Vorstand. 

 

§5 - Änderungen und Aufhebung der Ehrenordnung 

Für die Änderung oder Aufhebung dieser Ehrenordnung ist ein Beschluss der 

Mitgliederversammlung erforderlich. 

 

§6 - Inkrafttreten 

Diese Ehrenordnung tritt gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung vom 

23.02.2018 in Kraft. 

 


